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Art. 8 Dublin-III-VO: Minderjährige

1. Wortlaut

(1) Handelt es sich bei dem Antragsteller um einen unbegleiteten Minderjährigen, so ist der
Mitgliedstaat zuständiger Mitgliedstaat, in dem sich ein Familienangehöriger oder eines der
Geschwister des unbegleiteten Minderjährigen rechtmäßig aufhält, sofern es dem Wohl des
Minderjährigen dient. Ist der Antragsteller ein verheirateter Minderjähriger, dessen Ehepartner sich
nicht rechtmäßig im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhält, so ist der Mitgliedstaat zuständiger
Mitgliedstaat, in dem sich der Vater, die Mutter, oder ein anderer Erwachsener — der entweder
nach dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats für den Minderjährigen
zuständig ist — oder sich eines seiner Geschwister aufhält.

(2) Ist der Antragsteller ein unbegleiteter Minderjähriger, der einen Verwandten hat, der sich
rechtmäßig in einem anderen Mitgliedstaat aufhält, und wurde anhand einer Einzelfallprüfung
festgestellt, dass der Verwandte für den Antragsteller sorgen kann, so führt dieser Mitgliedstaat
den Minderjährigen und seine Verwandten zusammen und ist der zuständige Mitgliedstaat, sofern
es dem Wohl des Minderjährigen dient.

(3) Halten sich Familienangehörige, Geschwister oder Verwandte im Sinne der Absätze 1 und 2 in
mehr als einem Mitgliedstaat auf, wird der zuständige Mitgliedstaat danach bestimmt, was dem
Wohl des unbegleiteten Minderjährigen dient.

(4) Bei Abwesenheit eines Familienangehörigen eines seiner Geschwisters oder eines Verwandten
im Sinne der Absätze 1 und 2, ist der Mitgliedstaat zuständiger Mitgliedstaat, in dem der
unbegleitete Minderjährige seinen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, sofern es dem
Wohl des Minderjährigen dient.

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen gemäß Artikel 45 in Bezug auf die Ermittlung von
Familienangehörigen, Geschwistern oder Verwandten eines unbegleiteten Minderjährigen; die
Kriterien für die Feststellung des Bestehens einer nachgewiesenen familiären Bindung; die Kriterien
zur Beurteilung der Fähigkeit eines Verwandten, für den unbegleiteten Minderjährigen zu sorgen,
einschließlich der Fälle, in denen sich die Familienangehörigen, Geschwister oder Verwandten des
unbegleiteten Minderjährigen in mehr als einem Mitgliedstaat aufhalten, delegierte Rechtsakte zu
erlassen. Bei der Ausübung ihrer Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte geht die Kommission
nicht über den in Artikel 6 Absatz 3 vorgesehenen Umfang des Wohls des Kindes hinaus.

(6) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitliche Bedingungen für
Konsultationen und den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten fest. Diese
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 44 Absatz 2 genannten Prüfverfahren
erlassen.
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